
Profitieren Sie doppelt von  
Ihrem neuen Erdgasfahrzeug!

Voraussetzungen  
für Basic- und Promotion-Prämie:

Am Förderprogramm berechtigte Fahrzeuge:
• �Das Fahrzeug ist im Gebiet des Tarifverbunds 

Nordwestschweiz (Gültigkeitsbereich des U-Abos) 
zugelassen.

• �Sie haben für das Fahrzeug noch keine anderweitigen 
Förderbeiträge durch die Erdgaswirtschaft erhalten.

• �Die Inverkehrsetzung (Fahrzeugausweis Position 36) 
liegt bei der Antragstellung maximal 6 Monate zurück.

Erstattung der Treibstoffkosten bis 500 CHF:  
• �Akzeptiert werden Quittungen von allen Schweizer 

Erdgastankstellen, die nach der Erstzulassung Ihres 
Fahrzeugs datiert sind.

Zusätzliche Voraussetzung  
für die Promotion-Prämie:

Promotion-Prämie (500 CHF)
• �Sie verpflicheten sich mit einer schriftlichen Verein-

barung, drei «Erdgas fahren» Aufkleber an Ihrem 
Fahrzeug für die Dauer von drei Jahren anzubringen. 
Die Aufkleber sind in grün oder silber erhältlich und 
werden am Heck (31×10 cm) und an den Seiten 
(13×18 cm) angebracht.
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Sie haben in den letzten 6 Monaten ein neues  
Erdgasfahrzeug gekauft? Dann können Sie jetzt  
doppelt profitieren: Bis Ende 2010 bieten wir  
ein zweistufiges Förderprogramm an, mit dem Sie  
eine Prämie von bis zu 1000 CHF erhalten. 

Als Basic-Prämie erstatten wir Ihnen 500 CHF  
Treibstoffkosten. Zusätzlich können Sie durch die 
Anbringung von drei «Erdgas fahren» Aufklebern  
auf Ihrem Fahrzeug von weiteren 500 CHF Promotion-
Prämie profitieren.

So funktioniert’s:

Förderprogramm 
Erdgas fahren

Senden Sie uns den Antrag auf der Rückseite und wählen Sie  

die gewünschte Förderprämie aus. Kopie des Fahrzeugausweises  

und Bankverbindung nicht vergessen.

Sie senden uns Ihre gesammelten Tankquittungen bis zu einem 

Gesamtbetrag von 500 CHF.

Wir überweisen Ihnen die Basic-Prämie in der Höhe Ihrer  

Treibstoffkosten, maximal 500 CHF.

Wir senden Ihnen eine  

Bestätigung und ein  

Rückantwortcouvert für Ihre  

Tankquittungen.

FÖRDERPROGRAMM BASICFÖRDERPROGRAMM PROMOTION

Wir senden Ihnen eine  

Bestätigung und ein  

Rückantwortcouvert für Ihre 

Tankquittungen.

Zusätzlich erhalten Sie eine 

Vereinbarung für die 3-jährige 

Aufkleber Promotion.

Sie senden uns die unterschrie-

bene Vereinbarung zurück 

und wählen die gewünschten 

Aufkleber aus.

Wir senden Ihnen die Aufkleber 

und überweisen Ihnen  

500 CHF Promotion-Prämie.



Förderprogramm 
Erdgas fahren

Hiermit beantrage ich bei den IWB den Förderbeitrag für mein neues Erdgas-/Biogasfahrzeug1:

Persönliche Angaben

Firma:							       Bankverbindung (oder Einzahlungsschein beilegen)

Name, Vorname:						     Bank:

Adresse:						      Adresse:

PLZ/Ort:						      Konto-Nr. (IBAN):

Telefon:							      BIC:

E-Mail:							         Einzahlungsschein liegt bei

Angaben zum Fahrzeug1

Marke:							       Modell:

Autokennzeichen:

Fahrzeughändler: 

PLZ/Ort:						        Fahrzeugausweis-Kopie liegt bei

Wählen Sie einen Förderbeitrag

  �Promotion2 (500 CHF Treibstoffkostenrückerstattung + 500 CHF Promotion-Prämie  
für die Anbringung von drei «Erdgas fahren» Aufklebern für die Dauer von mind. 3 Jahren)

  �Basic (500 CHF Treibstoffkostenrückerstattung)

Ort, Datum, Unterschrift:

  �Ich bin damit einverstanden, künftig Informationen rund um das Thema Erd- und Biogas als Treibstoff  
(z.B. aktuelles Tankstellenverzeichnis) an die oben genannte Adresse zu erhalten.

Senden Sie dieses Antragsformular inkl. einer Kopie des Fahrzeugausweises per Post, Fax oder E-Mail an:
IWB, Stephan Krähenbühl, Postfach, 4002 Basel
Fax: 061 275 96 86, E-Mail: stephan.kraehenbuehl@iwb.ch

Im Anschluss erhalten Sie von uns eine Bestätigung mit einem Rückantwortcouvert für die Tankquittungen  
und – bei der Wahl des «Promotion-Förderbeitrags» – eine Vereinbarung für die Anbringung der Aufkleber.

1 � �Das Fahrzeug muss im Tarifverbund Nordwestschweiz zugelassen sein, darf bisher keine anderen Fördermittel von Seiten der Erdgaswirtschaft  

erhalten haben und die 1. Inverkehrssetzung darf nicht länger als 6 Monate zurückliegen. Gebrauchtwagen sind ausgeschlossen.

2  �Als zusätzliche Gegenleistung muss das Fahrzeug während drei Jahren mit drei «Erdgas fahren» Aufklebern gemäss Förderkonzept ausgestattet 

werden. Dies wird in Form einer Vereinbarung geregelt.s+
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